
Gemeinsame Bekanntmachung der Stadt 
Glückstadt und des Amtes Horst-Herzhorn

Beteiligung der Öffentlichkeit zu dem Entwurf der Teilfortschrei-
bung des Landesentwicklungsplans 2010 und den Entwürfen der 
Teilaufstellungen der Regionalpläne für die Planungsräume I bis III 
zur Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung
Mit Runderlass vom 23. Juni 2015 (Amtsbl. Schl.-H. S. 772), zuletzt 
geändert durch Runderlass vom 29. April 2016 (Amtsbl. Schl.-H. S. 
424) hat die Landesplanungsbehörde durch Bekanntmachung ihrer all-
gemeinen Planungsabsichten die Verfahren zur Teilfortschreibung des 
Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein 2010 (LEP) und zur Teil- 
aufstellung der Regionalpläne für die Planungsräume I bis III (jeweils 
Sachthema Windenergie) eingeleitet.
Die Landesregierung hat am 6. Dezember 2016 den Entwurf der Teil-
fortschreibung des LEP zum Sachthema Windenergie und die Entwürfe 
der Teilaufstellungen der Regionalpläne I bis III zum Sachthema Win-
denergie sowie die Einleitung des Beteiligungsverfahrens beschlossen. 
Mit Runderlass der Landesplanungsbehörde vom 27. Dezember 2016 
(Amtsbl. Schl-H. S. 1853) wurde das Beteiligungsverfahren eingeleitet.

Im Rahmen des förmlichen Beteiligungsverfahrens werden die kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden, die Kreise, kreisfreien Städte und die 
weiteren Träger der öffentlichen Belange sowie die Öffentlichkeit gemäß 
§ 5 Absatz 5 des Landesplanungsgesetzes (LaplaG) in der Fassung 
vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. Mai 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 132) und § 10 des Rau-
mordnungsgesetzes (ROG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2585) an der Aufstellung der Teilfortschreibung des LEP und der 
Teilaufstellung der Regionalpläne I bis III beteiligt.

Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen erfolgt für die Dauer ei-
nes Monats in der Zeit vom 15. Februar 2017 bis zum 31. Mai 2017 in 
den Verwaltungen der Kreise, kreisfreien Städte, Ämter und amtsfrei-
en Gemeinden. Die Auslegungszeiten bei den Kreisen und kreisfreien 
Städten werden örtlich bekanntgegeben.

Die Planunterlagen umfassen: 
•  Entwurf der Teilfortschreibung des LEP 2010, Kapitel 3.5.2, (Sachthe-

ma Windenergie),
•  Entwürfe der Teilaufstellungen der Regionalpläne für die Planungsräu-

me I bis III (Sachthema Windenergie),
•  Umweltberichte zu den Entwürfen der Teilfortschreibung und der Teil- 

aufstellungen nebst Anlage mit den FFH-Vorprüfungen,
• Karten der Planungsräume I bis III,
•  Gesamträumliches Plankonzept nebst Bewertungsschlüssel und Da-

tenblättern,
• Datenträger mit sämtlichen Planunterlagen.

Sie liegen

in der Zeit vom 01. März 2017 bis zum 03. April 2017
•  bei der Stadt Glückstadt in Zimmer 60 (Ebene 5) des Rathausanbaus, 

Gr. Schwibbogen 2, 25348 Glückstadt während der Servicezeiten: Mo 
– Fr 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, zusätzlich montags 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
sowie donnerstags 14:00 Uhr – 19:00 Uhr

•  beim Amt Horst-Herzhorn in Zimmer 2.10 (2. Obergeschoss), Elms- 
horner Straße 27, 25358 Horst, während der Öffnungszeiten: Montag 
bis Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Donnerstag zusätzlich 14:00 
Uhr bis 18:00 Uhr.

Stellungnahmen können per E-Mail an die E-Mail-Adresse:
windenergiebeteiligung@stk.landsh.de, per Post an die Adresse:

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, 
Abteilung Landesplanung, Personal, Haushalt,
Projektgruppe LPW
Düsternbrooker Weg 104
24105 Kiel,

oder zur Niederschrift bei den auslegenden Behörden oder der Lan-
desplanungsbehörde abgegeben werden. Nach § 5 Abs. 7 LaplaG be-
steht bis einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist Gelegenheit zur 
schriftlichen Äußerung oder einer Äußerung in elektronischer Form.

Das Beteiligungsverfahren wird zusätzlich als internetgestütztes On-
line-Beteiligungsverfahren durchgeführt. Die Unterlagen können für den 
gesamten Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteiligung unter 

www.schleswig-holstein.de/windenergiebeteiligung
eingesehen werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, für Stellungnahmen 
das zur Verfügung stehende Online-Beteiligungsportal zu nutzen. Die-
ses steht bis einschließlich 30. Juni 2017 zur Verfügung.

Alle abgegebenen Stellungnahmen werden in das Online-Beteiligungs-
portal eingepflegt. Hinweise zum Datenschutz können bei den ausle-
genden Stellen sowie im Internet eingesehen werden.

Weitere Informationen zum Aufstellungsverfahren finden Sie unter:
www.schleswig-holstein.de/windenergie.

 Glückstadt, den 06.02.2017 Horst, den 06.02.2017 
 Stadt Glückstadt Amt Horst-Herzhorn 
 Die Bürgermeisterin Der Amtsvorsteher 
 Manja Biel Ernst-Wilhelm Mohrdiek

Veröffentlicht in der Holsteiner Allgemeine Zeitung am 15.02.2017

Bekanntmachung der Stadt Glückstadt
Betr.: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.61 „Provianthaus“
 hier: Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 
Plangeltungsbereich:

Die Stadtvertretung der Stadt Glückstadt hat in ihrer Sitzung am 22. 
September 2016 die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.61 für 
das Gebiet „Provianthaus“ , bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B) beschlossen. Dies wird hiermit bekannt gemacht. 

Die Änderung des Bebauungsplanes tritt mit Ablauf des Erschei-
nungstages in Kraft.
Alle Interessierten können die Änderung des Bebauungsplanes und die 
Begründung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB von diesem Tage an im Rathaus 
der Stadt Glückstadt, Zimmer 61, während der Servicezeiten einsehen 
und über den Inhalt Auskunft erhalten.

Ebenso können die in den textlichen Festsetzungen genannten Vor-
schriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) im 
Rathaus der Stadt Glückstadt, Zimmer 61, während der Servicezeiten 
eingesehen werden.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, der in § 214 Abs. 2 BauGB 
genannten Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes sowie Mängel des Abwägungsvorganges 
sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Glückstadt geltend 
gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe durch diese Bebauungsplanänderung in eine bisher zulässige 
Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeich-
neten landesrechtlichen Formvorschriften über die Ausfertigung und 
Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit  Bekanntmachung  der Satzung ge-
genüber der Stadt Glückstadt unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.

Glückstadt, den 06.02.2017 Stadt Glückstadt
 Die Bürgermeisterin
 gez. Manja Biel   
 Bürgermeisterin

Veröffentlicht in der Holsteiner Allgemeine am 15.02.2017.
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